
 
G e m e i n d e r a t  

 
 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 
 
über die 3. öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, den 21. April 2016 im 
Sitzungssaale des Rathauses. 
 
 Beginn: 18:00 Uhr 
 Ende: 19:30 Uhr 
 
Anwesende: Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Vorsitzender 
 Bgmstv. Peter Vöhl 
 StR Mag. Jakob Egg 
 StR Johannes Schönherr 
 StR Mathias Niederbacher 
 StR Ing. Roland König 
 GR Doris Sailer 
 GR Johannes Schrott 
 GR Arno Pirschner (ab 18:10 Uhr) 
 GR Hansjörg Unterhuber 
 GR Herbert Mayer 
 GR Roswitha Pircher 
 GR Mag. Manfred Jenewein 
 GR Simone Luchetta 
 GR Marco Lettenbichler 
 GR Gabriele Greuter 
 GR-Ers. Stefan Auer 
 GR-Ers. Sibylle Klomberg 
 GR-Ers. Fabian Mayr 
  
Abwesend und   
entschuldigt: Bgmstv. Ing. Mag (FH) Thomas Hittler 
 GR Beate Scheiber 
 GR Ahmet Demir 
 GR-Ers. Gökhan Akgöz 
  
Weiters an- 
wesend: 

 
Mag. Elisabeth Reich 

 Walter Gaim  
  
Schriftführerin: Sonja Streng  
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T a g e s o r d n u n g 

 

 
1. Niederschrift  
 
2. Bericht des Bürgermeisters  
 
3. Entsendung von VertreterInnen in diverse Institutionen 
 
4. Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs – Prüfungsbericht/Rechnungsabschluss 

2015 und Voranschlag 2016 
 

5. Anträge des Überprüfungsausschusses 
Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen 2015; Prüfungsbericht zur Jahresrechnung 
2015 

 

6. Rechnungsabschluss 2015 
 

7. Antrag des Stadtrates 
Vereinbarung und Satzung des Gemeindeverbandes zum Schutz der Oberflächenge-
wässer und des Grundwassers im Verbandsgebiet Zams-Landeck und Umgebung 
 

8. Antrag des Finanzausschusses/der Finanzverwaltung 
 Venet Bergbahnen AG – Forderungsverzicht und Umwandlung in einen Gesellschafterzus-

chuss 
 
9. Anträge des Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschusses  

Bebauungsplan Prandtauerweg (Pesjak, Kruckenhauser,…); Flächenwidmungsplanän-
derung Perjen, Hotel Enzian; Flächenwidmungsplanänderung Perjen, Alpenländische 
Heimstätte; Flächenwidmungsplanänderung Kirchenstraße, Wucherer; Invalidenpark-
platz Rathaus; Invalidenparkplatz Bezirksgericht; Halteverbot einspurige Fahrzeuge in 
der Römerstraße; Grenzbereinigung Kreuzbühelgasse, Zerza 

 
10. Antrag des Wohnungs- Umwelt- und Agrarausschusses 

Wohnungsvergaben 
 

11. Anträge, Anfragen und Allfälliges  
 

12. Personalangelegenheiten  
 

 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

Der Vorsitzende gelobt GR Doris Sailer, GR Unterhuber Hansjörg und GR-Ers. Sibylle Klomberg an. 

Sie geloben, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, ihr Amt uneigennüt-

zig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Gemeinde und ihrer Bewohner nach bestem Wis-

sen und Können zu fördern.  
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Sodann geht der Vorsitzende auf die Erledigung der Tagesordnung über: 

 
Pkt. 1) der TO.: Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die 1. Sitzung des Gemeinderates vom 11. Februar 2016 wird geneh-
migt und ordnungsgemäß gefertigt.  
 
Die Niederschrift über die konstituierende Sitzung des Gemeinderates vom 17. März 2016 
wird ebenso genehmigt und gefertigt sowie die Niederschrift über die konstituierende Sit-
zung über die Wahl des Stadtrates.  
 
 
 
Pkt. 2) der TO.:  Bericht des Bürgermeisters    

 
a. Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs 

Er berichtet über die am 14. April 2016 abgehaltene Jahreshauptversammlung.  

 

b. Perjentunnel – Anschlagsfeier 

Die Anschlagsfeier findet am 22. Mai 2016 mit Beginn um 11.00 Uhr am Werksgelände 

der Firma Thöni in Landeck-Perjen statt. Beteiligt sind neben der Stadtgemeinde Lan-

deck auch die Gemeinde Stanz und Zams. Aus Landeck wird die Schützenkompanie 

teilnehmen.  

 

c. VS Angedair – aktueller Stand 

In letzter Zeit haben zwei Sitzungen stattgefunden. Es hat auch Gespräche mit der Di-
rektorin gegeben. Der Vorentwurf soll nächste Woche präsentiert werden.  
 

d. Sannastudie  

Die Sannastudie wurde letzte Woche präsentiert. Es gibt einige interessante Ansätze. 
Die Studie ist auf der Homepage der Stadtgemeinde Landeck veröffentlicht und kann 
bei Bedarf heruntergeladen werden.  
 

e. Landecker Festwochen 
Die Landecker Festwochen „Horizonte“ finden vom 29. Mai bis 3. Juli 2016 statt. Er be-
dankt sich bei der organisatorischen Leitung, Frau Birgit Hofer-Norz, sowie bei der 
künstlerischen Leitung, Herrn Karl-Heinz Schütz,  für die Planung und Zusammenstel-
lung des Programms sowie dem gesamten Team und auch bei der ehem. Kulturreferen-
tin, Frau Simone Luchetta, für die geleistete Arbeit. 
 

f. Besprechung Innenstadt 
Am 29.4. findet eine Besprechung betreffend Innenstadt/Citymanager mit Vertretern 
der Leistungsgemeinschaft und der Wirtschaftskammer statt.  
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g. Des Weiteren berichtet er, dass  
 eine Besprechung mit den Gebrüdern Kofler (Firmenübersiedlung nach Zams 

wird realistisch) nächste Woche stattfindet.  
 eine Sitzung mit dem Venet-Vorstand und der Geschäftsleiterin der Venet 

Bergbahnen AG auf 29.4. anberaumt ist.  
 Professor Haring im Mai über weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Suizidprävention informieren werde. 
 

h. Objekt Rainalter – Perfuchs 
Zum geplanten Wohnprojekt (Studentenwohnungen) in Perfuchs gibt es einen Be-
bauungsplan und eine Reihe von Stellungnahmen, mit denen sich die Baubehörde zu 
befassen hat. Im Vorfeld werde es Gespräche mit den betroffenen Anrainern geben. 
Man werde versuchen, gemeinsam auf einen Konsens zu kommen. Der Gemeinderat 
werde sich in Folge mit dieser Angelegenheit zu befassen haben.  
 

 
Pkt. 3) der TO.:  Entsendung von VertreterInnen in diverse Institutionen  
 
Der Vorsitzende bringt dem Gemeinderat die vorgeschlagenen Entsendungen wie folgt zur 
Kenntnis: 

 
a) 2/3 Gerichtsgemeinden 

Peter Zangerl (stimmberechtigt), Oskar Pöll (ohne Stimmrecht) 
 
gem. dem Verwaltungsstatut der Agrargemeinschaft Zwei-Drittel Gerichtsgemeinden vom 9.1.2014 ist 
der Vertreter der Gemeinde Landeck (für den Ortsteil Perjen) nicht stimmberechtigt. 

 
 

b) Gemeindeverband Sanitätssprengel Landeck (mit Stanz) 
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Vbgm. Peter Vöhl, StR Johannes Schönherr,  
StR Mathias Niederbacher, Bgm. der Gemeinde Stanz (Ing. Martin Auer)  
Ersatz für Vbgm. Peter Vöhl:    GR Hansjörg Unterhuber  
Ersatz für StR Schönherr:  GR Arno Pirschner  
Ersatz für StR Niederbacher:  GR Mag. Manfred Jenewein 

 
c) Venet Bergbahnen AG  

Vorstand:         Bgm. Dr. Wolfgang Jörg   
 Vbgm. Peter Vöhl   
 

Aufsichtsrat:   StR Mag. Jakob Egg (ÖVP) 
         Markus Gerstgrasser (SPÖ) 
    

 

d) Schulverband Polytechnische Schule Landeck  
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Vbgm. Peter Vöhl 
Ersatz für Vbgm. Peter Vöhl: GR-Ersatz Andreas Albertini 

 
e) Sonderschulverband Landeck 

Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Vbgm. Peter Vöhl 
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Ersatz für Vbgm. Peter Vöhl: GR-Ersatz Johannes Brunner 
 

 
f) SicherheitsgemeinderätInnen (über Bundesministerium für Inneres)  

GR Doris Sailer 
 
StR König stellt fest, dass Markus Gerstgrasser weder auf der Liste der SPÖ noch ein Ge-
meinderatsmitglied ist. Er ersucht um Abklärung, ob dies nicht im Widerspruch zur Satzung 
der Venet Bergbahnen AG steht. Zudem verweist er darauf, dass Markus Gerstgrasser ein 
Zammer Gemeindebürger ist.  
 
Der Vorsitzende sichert zu, dies noch genau abzuklären.  
 
GR Jenewein bemerkt, dass die zweitstärkste Fraktion bezüglich der Besetzung wieder 
nicht gefragt worden ist und findet er die ganze Vorgangsweise sehr eigenartig.  
 
Beschluss:  
Mit den Besetzungsvorschlägen erklärt sich der Gemeinderat sodann einstimmig ein-
verstanden.  
 
 
Pkt. 4) der TO.: Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs  
 
Als Substanzverwalter der Gemeindegutsagrargemeinschaft verliest der Vorsitzende nach-
stehenden Antrag der Finanzverwaltung: 
 
Die Finanzverwaltung erlaubt sich die Jahresrechnung 2015 und den Voranschlag 2016 der 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs-Hasliwald, mit der Bitte um Beschlussfassung 
vorzulegen. Die detaillierte Jahresrechnung wird der Niederschrift als Bestandteil beige-
schlossen.  
 
Er fügt hinzu, dass man relativ sparsam arbeiten muss und nur sehr geringe Einnahmen 

(Mieten, Pachten, etc.) erzielt werden können.  

 

Finanzverwalter Gaim stimmt der Wortmeldung zu und teilt mit, dass alles was investiert 

wird vom Kontostand weggenommen werden muss. Im VA hat man die geplanten Einnah-

men mit Euro 1.100,00 beziffert. Zusätzliche Einnahmen könnten zB durch Einnahmen aus 

Holzschlägerungen gewonnen werden.   

 
Der Vorsitzende bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Waldaufseher Simon Schwen-
dinger und der gesamten Agrargemeinschaft für die stets engagierte Arbeit. Ebenfalls 
spricht er seinen Dank an Walter Gaim für die Erstellung der Jahresrechnung und des Voran-
schlags der Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs aus.  
  
In weiterer Folge verliest STR König den Prüfungsbericht, welcher dieser Niederschrift 
ebenfalls beigeschlossen wird.  
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Der Prüfungsbericht wird vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Ebenfalls einstimmig angenommen wird der Voranschlag 2016.  
 
 
Sodann verlässt der Substanzverwalter der Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs, 
Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, den Sitzungssaal.  
 
2. Bgmstv. Vöhl übernimmt den Vorsitz und lässt, nachdem keine weiteren Wortmeldungen 
vorliegen, über die Jahresrechnung 2015 abstimmen.  
 
Beschluss: 
Die Jahresrechnung 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Perfuchs wird vom Ge-
meinderat einstimmig angenommen und wird Substanzverwalter, Bgm. Dr. Wolfgang 
Jörg, entlastet.  
 
Der Vorsitzende übernimmt wieder den Vorsitz und bedankt sich für das entgegengebrach-
te Vertrauen.  
 
 
Pkt. 5) der TO.: Anträge des Überprüfungsausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Obmann des Überprüfungsaus- schusses, 
StR Ing. König, den Vortrag. Er verliest nachstehenden Antrag bzw. Bericht:  
 
a. Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen 2015 
 

Der Überprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.02.2016 beschlossen, an den 
Gemeinderat den Antrag zu stellen, die in der Beilage angeführten Ausgabenüberschrei-
tungen 2015 nachträglich zu genehmigen. 
 
Der Überprüfungsausschuss weist darauf hin, dass die Zustimmung des Überprüfungs-
ausschusses eine formalrechtliche Sanierung der Haushaltsüberschreitungen im Nachhi-
nein darstellt und die Bestimmungen des § 95 Abs. 4 der TGO 2001, wonach Ausgaben, 
die im Voranschlag nicht vorgesehen sind oder die dessen Ansätze übersteigen und nur 
aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses im unerlässlichen Ausmaß geleistet werden 
dürfen, nicht eingehalten wurden.  

 
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat erklärt sich mit den Ausgabenüberschreitungen, wie in der Beilage 
angeführt, einstimmig einverstanden 
 
 
b. Bericht des Überprüfungsausschusses  
 

Der Obmann verliest den Überprüfungsbericht zur Jahresrechnung, welcher dieser Nie-
derschrift als Bestandteil beigeschlossen wird.  
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Der Prüfungsbericht zur Jahresrechnung 2015 wird vom Gemeinderat sodann einstim-
mig zur Kenntnis genommen.  
 
 
Pkt. 6) der TO.: Rechnungsabschluss 2015 
 
Der Obmann des Finanzausschusses, GR Herbert Mayer, übernimmt das Wort und berich-
tet, dass die Budgeterstellung für 2015 wie in den letzten Jahren sehr schwierig war. Die 
Prognosen waren nicht berauschend und es war ein geringer Spielraum prognostiziert. 
Doch trotz einiger Mehraufwendungen war 2015 kein schlechtes Jahr.  
 
Einige Kennzahlen im Detail:  
 
Die Entwicklung bei den Ertragsanteilen war besser als prognostiziert. € 165.202,56 Mehr-
einnahmen konnten verzeichnet werden. Bei der Kommunalsteuer gab es ein Plus von 4,38 
%. Im Jahr 2014 konnten Einnahmen von € 2.479.788,47 verzeichnet werden, im Jahr 2015 
ein Betrag von € 2.588.429,48. 
 
Gebühren:  
Bei den Parkgebühren muss ein Minus in Kauf genommen werden (€ 42.048,94 weniger als 
budgetiert). Mit den Altersheim-Gebühren gibt es ein Problem bei den festgesetzten Ge-
bühren seitens des Landes, diese sind absolut nicht kostendeckend. Es wurde im März ein 
Schreiben an die Landesregierung mit dem Ersuchen geschickt, den 65 % Anteil des Landes 
von € 130.000 für den – durch die nicht kostendeckend genehmigten Gebühren – erzielten 
Abgang im Jahr 2015 in Höhe von € 200.890,- zu überweisen. Die Antwort ist noch offen! 
 
Förderungen:  
Die Förderungen wurden im Großen und Ganzen wie erwartet erhalten. 
Beim Personenlift im Rathaus konnte sogar etwas mehr an Förderung lukriert werden.   
 
 
Er erklärt, dass die Budgetdisziplin im Großen und Ganzen gut eingehalten wurde. Es gab 
Überschreitungen sowie Unterschreitungen (zB bei der VS Perjen sowie der VS Angedair). 
Beim Wirtschaftshof kam es bedingt durch die rote Zone zu einer Unterschreitung von € 
150.000,00. 
 
 
Entwicklung im außerordentlicher Haushalt: 
Die Zinssätze befinden sich weiterhin im Extremtief. Bei der VS Angedair wurde noch keine 
Mittel verbraucht. Das Darlehen im Zusammenhang mit dem Ankauf des Huber-Areals in 
der Höhe von € 32.400,00 wurde noch nicht bezahlt. Das Darlehen für das Billa-Areal in Hö-
he von € 155.000,00 wurde abgestattet (Zuführung Überschuss ordentlicher Haushalt an 
außerordentlichen Haushalt.  
 
Wasser – Abwasser 
Beim Wasserverbrauch wurde ein Minus von 5 % verzeichnet, dadurch gab es auch nur ent-
sprechende Mindereinnahmen an Benützungsgebühren. Die ABA Perjen wurde im Jahr 
2015 noch nicht begonnen.  
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Erfreulich war, dass die geplante Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in Höhe von                     
€ 340.000,00 (aufgrund des guten Rechnungsergebnisses) nicht notwendig war.  
 
Beim Ansatz „Verkauf unbebauter Grundstücke“ waren € 5.000,00 im Budget. Tatsächlich 
waren die Einnahmen dann aber € 246.336,03 (Fröschl und MAK Import Trading usw.). 
 
Erfreulich - die ermöglichte Zuführung vom ordentlichen an den außerordentlichen Haus-
halt = € 330.298,63. Dadurch ist der AOH dem Voranschlag 2016 entsprechend ausfinan-
ziert. 
 
Zusammenfassend hält GR Mayer fest, dass das Rechnungsergebnis 2015 des ordentlichen 
Haushaltes mit einem Überschuss von € 251.153,17 ausgewiesen werden kann. Bei Berück-
sichtigung der nicht entnommenen Betriebsmittelrücklage, den nicht geplanten Zuführun-
gen an den außerordentlichen Haushalt und der Nichtberücksichtigung der in diesem Aus-
maß nicht veranschlagten Einnahmen aus Grundverkäufen reden wir von einem Rech-
nungsergebnis im ordentlichen Haushalt von ca. € 680.000,00. 
 
Des Weiteren berichtet er, dass der Schuldenstand zum 01.01.2016 € 9.825.616,56 (ohne 
Leasing, Bürgschaften und Immobilien KG) betrug, was einem Verschuldungsgrad von 
38,92 % entspricht.  
 
Die Rücklagen waren mit € 699.800,00 budgetiert, letztlich waren es € 1.811.771,75.  
 
Er stellt fest, dass die Kennzahlen besser sind als prognostiziert und somit das Jahr 2015 ein 
recht gutes Jahr war. Daher empfiehlt er dem Gemeinderat, der Jahresrechnung 2015 die 
Zustimmung zu erteilen.  
 
Abschließend bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit bei den Damen und Herren der 
Finanzabteilung, besonders bei Walter Gaim für die Hilfe bei der Einarbeitung. Ebenso 
spricht er seinen Dank an den langjährigen Finanzreferenten Mag. Manfred Jenewein aus 
sowie an Bgm. Dr. Wolfgang Jörg und allen Mitarbeiter der Stadtgemeinde. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei GR Herbert Mayer für den Bericht sowie bei GR Mag. Manfred 
Jenewein, der die letzten 11 Jahre als Finanzreferent tätig war. Ebenso bedankt er sich bei den 
Mitgliedern des Finanzausschusses, der Finanzverwaltung und allen Mitarbeitern für die geleis-
tete Arbeit.  
 
StR König bemerkt, dass es erfreulich ist, wenn die Rücklagen steigen, stellt jedoch fest, dass 
dies relativiert werden muss. Er verweist auf den Abwasserkanal, welcher zwar budgetiert, aber 
nicht realisiert worden ist. Wenn man keine Projekte umsetzt, dann steigen die Rücklagen. Hier 
ist seiner Meinung nach Selbstkritik angebracht.  
 
Der Vorsitzende stimmt StR König zu, stellt jedoch fest, dass das Bemühen aller vorhanden ist, 
das Budget einzuhalten.  
 
GR Jenewein stellt fest, dass man immer etwas besser machen könnte. Insgesamt sind die 
Kennzahlen besser als prognostiziert und hofft er, dass dies weiterhin so gut verläuft. Die ersten 
Signale für das laufende Jahr sind bereits deutlich besser, als prognostiziert. Dennoch sollte 
man nicht vor dem Dezember loben.  
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StR König stellt fest, dass im ersten Quartal 2016 durch die Gemeinderatswahlen noch nicht viel 
passiert ist.  
 
GR Mayer teilt mit, dass er die Situation eher sachlich betrachtet hat, da er sich nicht gerne mit 
fremden Federn schmückt.  
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, übergibt der Vorsitzende den Vorsitz an 2. 
Bgmstv. Vöhl und verlässt den Sitzungssaal.  
 
Bgmstv. Vöhl lässt sodann über die vorliegende Jahresrechnung abstimmen.  
 
Beschluss:  
Die Jahresrechnung 2015 wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen und wird 
Bürgermeister Dr. Wolfgang Jörg entlastet.  
 
Bgmstv. Vöhl bedankt sich bei GR Jenewein und bei Walter Gaim und dem gesamten Team 
der Finanzverwaltung.  
 
Der Bürgermeister übernimmt wieder den Vorsitz und bedankt sich beim Gemeinderat für 
die erteilte Entlastung. Ebenso bedankt er sich bei Stadtamtsleiterin Mag. Reich sowie allen 
Mitarbeitern für die Unterstützung.  
 
GR Jenewein stellt sodann die Frage, was mit dem Überschuss vorgesehen ist. Das vernüf-
tigste Vorgehen wäre seiner Meinung nach den Überschuss der Rücklage zuzuführen. Somit 
schaffe man sich einen Puffer und hätte man – wenn der Gemeinderat Mehrausgaben be-
schließt – gleich eine entsprechende Bedeckung.  
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass man in der letzten Stadtratssitzung schon davon gesprochen 
hat, für die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich der 1.500-Jahr-Feier der Stadtpfarrkirche ei-
nen Betrag von Euro 10.000,00 zur Verfügung zu stellen.  
 
GR Herbert Mayer, Obmann des Finanzausschusses, schlägt folgende Verwendung vor:  Für 
die technische Ausstattung im Sitzungssaal mit Multi-Touchdisplay sowie die Anschaffung 
des Sitzungsverwaltungsprogrammes „SessionNet“ soll ein Betrag von Euro 35.000,00 ver-
wendet werden. Zusätzlich zu dem bereits budgetierten Betrag von Euro 5.000,00 sollen 
Euro 10.000,00 der Stadtpfarrkirche für die Jubiläumsfeierlichkeiten gewährt werden und 
der Rest des Überschusses (Euro 206.153,17) soll dem Planungs-, Verkehrs- Bau- und Was-
serausschuss zugewiesen werden.  
 
Finanzverwalter Gaim erklärt ausführlich was mit „SessionNet“ alles möglich wäre und be-
tont, dass diese Ausstattung ein lang gehegter Wunsch der Verwaltung sowie einiger Man-
datare ist und dieses Programm für eine moderne Sitzungsverwaltung absolut notwendig 
ist.  
 
GR Jenewein betont, dass kein Antrag für die Verwendung des Überschusses vorliegt und 
regt er an, dass sich der Finanzausschuss im Detail mit der Verwendung des Überschusses 
befassen soll. Er plädiert dafür, das Rücklagenkonto aufzustocken und würde er davon abra-
ten, den gesamten Überschuss fix zu verplanen.  
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StR König erachtet es nicht als Dringlichkeit, heute über die Verwendung des Überschusses 
zu diskutieren und würde er es begrüßen, wenn der Vorschlag dem Gemeinderat in einem 
Antrag des Finanzausschusses in der nächsten Sitzung vorgelegt werden würde.  
 
Nach kurzer Diskussion wiederholt der Vorsitzende den Vorschlag des Finanzreferenten und 
ersucht um Zustimmung über die Verwendung des Überschusses 2015 wie folgt: 
 
Ao. Subvention für Kirchenjubiläum     Euro   10.000,00 
Ausstattung Sitzungssaal; SessionNet     Euro   35.000,00 
Mittel zur Verwendung durch Planungs- Verkehrs- 
Wasser- und Bauausschuss      Euro 206.153,17 
 

Beschluss:  
Der Vorschlag wird mit 13 Prostimmen und 6 Gegenstimmen (Niederbacher, Jenewein,                     

Luchetta, Lettenbichler, König, Mayr) mehrheitlich angenommen.  
 
 
 
Pkt. 7) der TO.: Antrag des Stadtrates 
 
Der Vorsitzende verliest nachstehenden Antrag des Stadtrates an den Gemeinderat: 
 
a. Vereinbarung und Satzung des Gemeindeverbandes zum Schutz der Oberflächen-

gewässer und des Grundwassers im Verbandsgebiet Zams-Landeck und Umgebung  
 

Im Abwasserverband Landeck-Zams wurde in der Sitzung vom 12.2.2016 eine neue 
Satzung beschlossen, die vom Land vorgeprüft worden ist. Die in der neuen Satzung 
angeführten Abrechnungsschlüssel wurden in der Verbandssitzung vom 11.12.2012 ein-
stimmig beschlossen und ab dem 01.01.2013 für verbindlich erklärt. Somit werden die 
anfallenden Kosten für Investitionen, Schuldendienste und den laufenden Betrieb seit 
Jänner 2013 nach diesen neuen Schlüsseln an die Verbandsgemeinden verrechnet.  
 
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 16.2.2016 mit beigefügter Vereinbarung und 
Satzung befasst und ersucht den Gemeinderat um Beschlussfassung.  
 
StR König teilt mit, dass er als Vertreter der Stadtgemeinde bei den Sitzungen und Be-
ratungen teilgenommen hat und ist er froh, dass die Vereinbarung und Satzung nun 
endlich zur Beschlussfassung vorliegt.  
 
GR Jenewein fügt hinzu, dass der neue Schlüssel schon seit 2013 neu errechnet wird und 
es für Landeck insgesamt ein wenig günstiger geworden ist.  

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich mit dem Abschluss der Vereinbarung und Satzung ein-
stimmig einverstanden.  
Pkt. 8) der TO.: Antrag des Finanzausschusses/der Finanzverwaltung 
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Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Obmann des Finanzausschusses, GR Herbert 
Mayer, nachstehenden Antrag: 
 
Der Gemeinderat von Zams hat in seiner Sitzung am 31.03.2016 beschlossen, für die seitens 

der Gemeinde Zams gegenüber der Venet Bergbahnen AG in Form von Darlehen getätigten 

Zahlungen, im Zeitraum 1.5.2013 bis 30.04.2015, mit dem Gesamtbetrag von Euro 

623.397,93, einen Forderungsverzicht abzugeben bzw. diese Zahlungen in einen Gesell-

schafterzuschuss umzuwandeln. 

 

Die Stadtgemeinde Landeck hat im Zeitraum vom 1.5.2013 bis 30.04.2015 an die Venet 

Bergbahnen AG Zahlungen im Gesamtbetrag von Euro 763.152,35 geleistet. Dieser Betrag 

setzt sich aus Annuitäten für als Bürge- und Zahler übernommene Darlehensverpflichtun-

gen, Abgangsabdeckungen und Investitionsbeiträgen zusammen.  

 

Die getätigten Zahlungen stellen Forderungen der Stadtgemeinde Landeck gegenüber der 

Venet Bergbahnen AG dar. 

 

An den Gemeinderat wird der Antrag gestellt, für den Gesamtbetrag an Forderungen in Hö-

he von Euro 763.152,35 laut nachstehender Zusammenstellung einen Forderungsverzicht 

abzugeben bzw. diese Zahlungen in einen Gesellschafterzuschuss umzuwandeln. 

 

Buchung   Betrag in Euro  

03.06.2013 Finanzierungsbeitrag aus Diff. zu VBL DL 532404823 36.520,65 

11.07.2013 Restzahlung Abgang 2012/2013  89.293,00 

01.08.2013 Tilgung DL VB 532404734 63.479,35 

01.08.2013 Tilgung DL VB 532404823 40.095,00 

29.01.2014 532404823 36.520,65 

03.02.2014 Tilgung DL VB 532404734 63.479,35 

03.02.2014 Tilgung DL VB 532404823 40.095,00 

25.02.2014 Abgang 13/14 1. Tranche  75.000,00 

25.04.2014 Abgang 13/14  2. Tranche  75.000,00 

 Finanzierungsbeitrag Diff. zu VBL DL  

26.05.2014 532404823 36.520,65 

01.08.2014 Tilgung DL VB 532 404 734 63.479,35 

01.08.2014 Tilgung DL VB 532404823  40.095,00 

02.02.2015 Tilgung DL VB 532404734 63.479,35 

02.02.2015 Tilgung DL VB 532404823 40.095,00 

Gesamt-

summe 

 763.152,35 

 

Das Schreiben der Gemeinde Zams liegt dem Antrag bei.   
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StR König stellt zum wiederholten Male fest, dass es keine Information von Seiten der Ve-
net Bergbahnen AG gibt und wünscht er sich von dem neuen Vorstand bzw. Aufsichtsrat 
mehr Transparenz. Um ein Zeichen zu setzen, werde seine Fraktion dem vorliegenden Ant-
rag heute nicht zustimmen und hofft er, dass nun bald die aktuellen Zahlen zur Einsicht auf-
gelegt werden.  
 
GR Jenewein findet die Forderung von StR König mehr als gerecht. Er teilt mit, dass bis zum 
30.4. der Jahresabschluss erledigt sein muss.  
 
Beschluss:  
Für vorliegenden Antrag ergeben sich 17 Pro- und zwei Gegenstimmen (FPÖ-Fraktion). 

 
 

Pkt. 9) der TO.: Anträge des Planungs- Verkehr- Bau- und Wasserausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Obmann-Stv. des Planungs- Verkehrs- Bau- 
und Wasserausschusses, Bgmstv. Peter Vöhl, nachstehenden Antrag: 
 
a. Bebauungsplan „A91/E1 BRUGGEN 10 – Prandtauerweg 1“ – Auflage/Beschluss- 

fassung   
 

 
Nach erfolgter Beratung am 11. April 2016 wird vom Planungs- Verkehr- Bau- und Was-
serausschuss beantragt, den Entwurf des Bebauungsplanes „A91/E1 BRUGGEN 10 – 
Prandtauerweg 1“ (gemäß §56 Abs. 1 u. 2, TROG 2011), betreffend 
 
Gpn. 1267/33 (Teilfläche), 1267/50, 1267/51, 1267/53, 1267/54, 1267/91 - KG Landeck 
Bpn. .1427, .1428, .1430, .1431, .1439, .1440 - KG Landeck 
 
gemäß §66 ff TROG 2011, durch vier Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme 
aufzulegen und – falls innerhalb dieser Auflagefrist keinerlei Stellungnahmen einlangen 
– zu beschließen. 
 
Dem Bebauungsplanentwurf liegt der Erläuterungsbericht und die planliche Darstellung 
des Stadtbauamtes Landeck zugrunde, in denen die Bebauungsbestimmungen festge-
schrieben sind. 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich mit dem vorliegenden Antrag einstimmig einverstanden.  
 
 
 
 
b. Änderung des Flächenwidmungsplanes Perjen – Adamhofgasse – Auflage/Be-

schlussfassung 
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Bgmstv. Vöhl erwähnt, dass die folgenden drei Anträge bereits im Gemeinderat beschlos-
sen wurden, jedoch aufgrund eines Verfahrensfehler nochmals beschlossen und aufgelegt 
werden müssen.  
 
Es wird vom Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschuss beantragt, die Auflage und den 
Entwurf für nachstehende beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungsplanes zu be-
schließen, wobei der Entwurf jedoch nur dann rechtswirksam wird, wenn hierzu innerhalb 
der Auflagefrist keine Stellungnahmen von einer berechtigten Person oder Stelle abgege-
ben werden: 
 
Grundparzelle: Gpn. 1409, 1410, 1412, 1413, 1415, 1416 - KG Landeck 
 

Grundparzelle(n) Bestehende Widmung Neue Widmung 

Gp. 1409 
KG 84007 Landeck 
rund 42 m² 

örtlicher Verkehrsweg § 53.3 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1409 
KG 84007 Landeck 
rund 17 m² 

Wohngebiet § 38.1 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1410 
KG 84007 Landeck 
rund 311 m² 

Wohngebiet § 38.1 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1412 
KG 84007 Landeck 
rund 53 m² 

Kerngebiet § 40.3 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1412 
KG 84007 Landeck 
rund 3 m² 

Tourismusgebiet § 40.4 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1413 
KG 84007 Landeck 
rund 14 m² 

örtlicher Verkehrsweg § 53.3 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1413 
KG 84007 Landeck 
rund 153 m² 

Wohngebiet § 38.1 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1415 
KG 84007 Landeck 
rund 23 m² 

Tourismusgebiet § 40.4 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1415 
KG 84007 Landeck 
rund 448 m² 

Wohngebiet § 38.1 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 

Gp. 1416 
KG 84007 Landeck 
rund 41 m² 

Kerngebiet § 40.3 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 
 

Gp. 1416 
KG 84007 Landeck 
rund 3 m² 

Tourismusgebiet § 40.4 Tourismusgebiet § 40.4, 
Freizeitwohnsitze zugelassen § 13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 4 
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Der beabsichtigten Umwidmung liegen die Stellungnahme und der Änderungsplan des 
Stadtbauamtes zugrunde. 
 
Beschluss: 
Dieser Antrag des Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschusses wird einstimmig 
angenommen.  

 
c. Änderung des Flächenwidmungsplanes Perjen – Schrofensteinstraße – Aufla-

ge/Beschlussfassung 
 
Es wird vom Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschuss beantragt, die Auflage 
und den Entwurf für nachstehende beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungspla-
nes zu beschließen, wobei der Entwurf jedoch nur dann rechtswirksam wird, wenn hier-
zu innerhalb der Auflagefrist keine Stellungnahmen von einer berechtigten Person oder 
Stelle abgegeben werden: 
 
Grundparzelle: Gpn. .1386, .278, .929, .992, 1441, 1442/1, 1442/2 - KG Landeck 
 

Grundparzelle(n) Bestehende Widmung Neue Widmung 

Bp. .1386 
KG 84007 Landeck 
rund 24 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 
51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
sowie 
Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a, 
Betriebstyp: A 
Höchstausmaß an Kundenfläche: 550 m² 
davon zulässiges Höchstausmaß Kundenfläche 
für Lebensmittel: 300 m² 
Festlegung Zähler: 2 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

 
 
 

Bp. .278 
KG 84007 Landeck 
rund 227 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 



15 

Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
sowie 
Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a, 
Betriebstyp: A 
Höchstausmaß an Kundenfläche: 550 m² 
davon zulässiges Höchstausmaß Kundenfläche 
für Lebensmittel: 300 m² 
Festlegung Zähler: 2 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

Bp. .929 
KG 84007 Landeck 
rund 9 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

Bp .992 
KG 84007 Landeck 
rund 93 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

 
 

Gp. 1441 
KG 84007 Landeck 
rund 5 m² 

Bestehender örtlicher 
Verkehrsweg § 53.3 

Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
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Kerngebiet § 40.3 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

Gp. 1441 
KG 84007 Landeck 
rund 225 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
sowie 
Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a, 
Betriebstyp: A 
Höchstausmaß an Kundenfläche: 550 m² 
davon zulässiges Höchstausmaß Kundenfläche 
für Lebensmittel: 300 m² 
Festlegung Zähler: 2 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

Gp. 1442/1 
KG 84007 Landeck 
rund 499 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
sowie 
Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a, 
Betriebstyp: A 
Höchstausmaß an Kundenfläche: 550 m² 
davon zulässiges Höchstausmaß Kundenfläche 
für Lebensmittel: 300 m² 
Festlegung Zähler: 2 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

Gp. 1442/2 
KG 84007 Landeck 
rund 862 m² 

Kerngebiet § 40.3 Sonderfläche Widmung mit Teilfestlegungen § 51 
Festlegung Zähler: 14 
E-1 u. darunter: 
Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a, 
Erläuterung: Tiefgarage, Lagerräume, Technik, 
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Kürzel: TG, Lr, T 
E0 (Erdgeschoss): 
Kerngebiet § 40.3 
sowie 
Sonderfläche Handelsbetrieb § 48a, 
Betriebstyp: A 
Höchstausmaß an Kundenfläche: 550 m² 
davon zulässiges Höchstausmaß Kundenfläche 
für Lebensmittel: 300 m² 
Festlegung Zähler: 2 
E1: 
Kerngebiet § 40.3 
E2 u. darüber: 
Wohngebiet § 38.1 

 
Der beabsichtigten Umwidmung liegen die Stellungnahme und der Änderungsplan des 
Stadtbauamtes zugrunde. 
 
Beschluss: 
Für vorliegenden Antrag ergibt sich Einstimmigkeit.  

 
 

d. Änderung des Flächenwidmungsplanes Perjen – Kirchenstraße - Auflage/ Beschluss-
fassung  

 
Es wird vom Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschuss beantragt, die Auflage 
und den Entwurf für nachstehende beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungspla-
nes zu beschließen, wobei der Entwurf jedoch nur dann rechtswirksam wird, wenn hier-
zu innerhalb der Auflagefrist keine Stellungnahmen von einer berechtigten Person oder 
Stelle abgegeben werden: 
 
Grundparzelle: Gp. 1717/3 - KG Landeck 
 
 
 
 

Grundparzelle(n) Bestehende Widmung Neue Widmung 

Gp. 1717/3 
KG 84007 Landeck 
rund 947 m² 

Gemischtes Wohngebiet §38.2 Gemischtes Wohngebiet §38.2 
Freizeitwohnsitz zugelassen §13.2, 
Anzahl Freizeitwohnsitze: 1 

 
Der beabsichtigten Umwidmung liegen die Stellungnahme und der Änderungsplan des 
Stadtbauamtes zugrunde. 
 
Beschluss: 
Dieser Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen.  
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e. Verkehrsregelungen (Invalidenparkplatz beim Rathaus und beim Bezirksgericht 

Landeck; Halteverbot einspurige Fahrzeuge in der Römerstraße) 
 

Der Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschuss hat nachstehende Verkehrsrege-
lung beschlossen. 

Parkplatz für „Menschen mit Behinderungen“ beim Rathaus Landeck (Innstraße, 
Schenten) 

Unmittelbar beim Rathaus Landeck soll ein Parkplatz für „Menschen mit Behinderun-
gen“ ausgewiesen werden. 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 60 TGO wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. 
April 2016, zur Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
vor dem Gemeindeamt Landeck nachstehende Verkehrsregelung beschlossen hat. 

Gem. den §§ 43, 44, 94 c und 94 d StVO 1960 i.d.d.g.F . wird verordnet: 

Vor dem Gemeindeamt, Innstraße 23, wird für den ersten Parkplatz auf der nordöstli-
chen Stirnseite ab der südöstlichen Hauskante auf eine Länge von 3 m ein Halte- und 
Parkverbot mit Ausnahme von Fahrzeugen, die gem. nach § 29 b StVO 1960 gekenn-
zeichnet sind, verordnet.  

Die Verkehrsregelung ist durch das Vorschriftszeichen “Halten und Parken verboten“ 
gem. § 52 lit. a Ziff. 13 b StVO und die Zusatztafel gem. § 54 Abs. 5 lit. h StVO “ausge-
nommen + Symbol Rollstuhlfahrer“ und § 54 StVO mit Darstellung eines nach beiden 
Richtungen weisenden Pfeils und der Maßangabe 3 m kundzumachen. 

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 ist der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung der Verkehrs-
zeichen in einem Aktenvermerk festzuhalten. (§ 16 AVG) 

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der 
Kundmachungsfrist Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 
Parkplatz für „Menschen mit Behinderungen“ beim Bezirksgericht Landeck (Her-
zog-Friedrich-Straße) 

Unmittelbar beim Bezirksgericht Landeck in der Herzog-Friedrich-Straße soll ein Park-
platz für „Menschen mit Behinderungen“ ausgewiesen werden. 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 60 TGO wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. 4. 
.2016, zur Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs vor 
dem Bezirksgericht Landeck nachstehende Verkehrsregelung beschlossen hat. 

Gem. den §§ 43, 44, 94 c und 94 d StVO 1960 i.d.d.g.F . wird verordnet: 

Vor dem Bezirksgericht, Herzog-Friedrich-Straße 21, wird für den ersten Längspark-
platz ab der südöstlichen Hauskante neben dem Zugangsbereich auf eine Länge von 6 
m ein Halte- und Parkverbot mit Ausnahme von Fahrzeugen die gem. nach § 29 b StVO 
1960 gekennzeichnet sind verordnet.  

Die Verkehrsregelung ist durch das Vorschriftszeichen “Halten und Parken verboten“ 
gem. § 52 lit. a Ziff. 13 b StVO und die Zusatztafel gem. § 54 Abs. 5 lit. h StVO “ausge-
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nommen + Symbol Rollstuhlfahrer“ und § 54 StVO mit Darstellung eines nach beiden 
Richtungen weisenden Pfeils und der Maßangabe 6 m kundzumachen. 

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 ist der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung der Verkehrs-
zeichen in einem Aktenvermerk festzuhalten. (§ 16 AVG) 

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der 
Kundmachungsfrist Aufsichtsbeschwerde erheben. 

Mopedabstellplätze beim Gymnasium Landeck-Perjen (Römerstraße) 

Zur Verbesserung der Parksituation insgesamt und für ein geordnetes Abstellen von 
einspurigen Fahrzeugen vor dem Gymnasium Landeck-Perjes soll das bestehende Hal-
te- und Parkverbot für einspurige Fahrzeuge verkleinert werden. Zusätzlich wird noch 
auf dem Grundstück des Gymnasiums eine Zone für das Abstellen von einspurigen 
Fahrzeugen eingerichtet. 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 60 TGO wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. 
April 2016, zur Gewährleistung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
in der Römerstraße nachstehende Verkehrsregelung beschlossen hat. 

Gem. den §§ 43, 44, 94 c und 94 d StVO 1960 i.d.d.g.F . wird verordnet: 

In der Römerstraße wird das von der Stadtgemeinde am 16. April 2012 verordnete, zeit-
lich uneingeschränktes Halte- und Parkverbot für einspurige Fahrzeuge, auf die Länge 
von 15 m verkürzt.  

In der Römerstraße ist bereits 6,7 Meter östlich des Lichtmastens (Kreuzungsbereich 
Römerstraße/Kirchenstraße) beginnend ein zeitlich uneingeschränktes Halte- und 
Parkverbot für einspurige Fahrzeuge und eine Kurzparkzone für die Zeit von Mo. - Fr. 
von 08:00 bis 18:00 Uhr, Sa. von 08:00 bis 12:00 Uhr verordnet und kundgemacht. 

Diese verfügte Verkehrsregelung ist durch Vorschriftszeichen “Halten und Parken ver-
boten“ gem. § 52 lit. a Zif. 13 b StVO mit Zusatz “gilt für einspurige Fahrzeuge und dem 
Zusatz “Anfang und Ende“ kundzumachen 

Gemäß § 44 Abs. 1 StVO 1960 ist der Zeitpunkt der erfolgten Anbringung der Verkehrs-
zeichen in einem Aktenvermerk festzuhalten. (§ 16 AVG) 

Wer sich durch diesen Beschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb der 
Kundmachungsfrist Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 
Der Gemeinderat wird um Beratung und Entscheidung im Sinne des Antrages ersucht. 
 
Der Vorsitzende betont, dass man nun froh ist, dass eine für alle befriedigende Einigung 
erziel werden konnte. Der Kompromiss sieht vor, dass auf dem Grundstück des Gymna-
siums eine Zone für 10 Stellplätze errichtet wird und gleichzeitig die BIG die Kündigung 
(Busparkplatz) wieder zurückzieht.   

 

  
Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich mit vorliegendem Antrag einstimmig einverstanden.   
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f. Grenzbereinigung Kreuzbühelgasse 
 

Am nördlichen Ende der Kreuzbühelgasse weicht der Naturstand zwischen dem öffent-
lichen Gut (Gp. 2494) und dem angrenzenden Grundstück Gp. 2111 (Fam. Zerza) vom 
Katasterstand ab. Zur Anpassung soll die im beiliegenden Lageplan dargestellte Grenz-
bereinigung vorgenommen werden. 

Betreffend die Grundstücke 2111 und 2494, soll die grundbücherliche Durchführung 
gem. §15 ff LiegTeilG beim Vermessungsamt Imst beantragt werden. 

Der Gemeinderat wird um Beschlussfassung im Sinne des Antrages ersucht. 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich damit einstimmig einverstanden. 

 
 
 
Pkt. 10) der TO.: Antrag des Wohnungs- Umwelt- und Agrarausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt verliest der Obmann des Wohnungs- Umwelt- und    Agrar-
ausschusses, StR Johannes Schönherr, nachstehenden Antrag: 
 
Der Wohnungs- Umwelt- und Agrarausschuss der Stadtgemeinde Landeck hat in seinen 
Sitzungen vom 15.02.2016 und 04.04.2016 nachstehend angeführte Wohnungen wie folgt 
vergeben: 
 
 

a) Die 2-Zi-Wohnung Bruggfeldstraße 14, Top 11 (nach Winkler) an 
WALLENTA Christine, Landeck, Malserstraße 43 
 
 

b) die 2-Zi-Wohnung Kreuzbühelgasse 6, Top 4 (nach Pohl) an 
KRAMMER Christian, Landeck, Innstraße 29 
 

c) die 2-Zi-Wohnung Bruggfeldstraße 16, Top 25 (nach Buchegger) an 
SCHROTT Eva, Landeck, Flirstraße 13a 
 

d) die 3-Zi-Wohnung Kreuzgasse 25, Top 3.14 (nach Radovanovic) an 
ZANDER Silvia, Landeck, Burschlweg 13  
 

e) die 3-Zi-Wohnung Brixnerstraße 2, Top 27 (nach Schmid) an 
KLEINHEINZ Johanna, Landeck, Fischerstraße 116 
 

f) die 3-Zi-Wohnung Brixnerstraße 14, Top 17 (nach Paolazzi) an 
RAGGL Mathias, Landeck, Brixnerstraße 11 
 

g) die 3-Zi-Wohnung Bruggfeldstraße 12, Top 51 (nach Zangerl) an 
SCHLATTER Alexander, Landeck, Kreuzbühelgasse 14 
 

h) die 3-Zi-Wohnung Brixnerstraße 15, Top 3 (nach Trentinaglia) an 
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WINDISCH Andrea, Landeck, Brixnerstraße 10 
 

i) die 1-Zi-Wohnung Top 29 in der Wohnanlage „Betreubares Wohnen“ an 
SCHERL Albert, Landeck, Urichstraße 4a 
 

j) die 2-Zi-Wohnung Top 15 in der Wohnanlage „Betreubares Wohnen“ an 
FOLIE Karl und Berta, 6500 Stanz, Stampfle 71 
 

 

Der Gemeinderat wird um diesbezügliche Beschlussfassung ersucht. 
 
 
Beschluss: 
Mit den beantragten Wohnungsvergaben erklärt sich der Gemeinderat einstimmig ein-
verstanden.  
 
 
Pkt. 11) der TO.: Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
a. GR Luchetta stellt fest, dass in der Stadtratssitzung am 18.4. Auftragsvergaben das Al-

tersheim Landeck betreffend beschlossen worden sind und kritisiert sie die Vorge-
hensweise. Sie erklärt, dass dies Angelegenheiten des Sozialausschusses sind und vor-
her im Ausschuss besprochen werden sollten. Aus diesem Grund fordert sie, dass in Zu-
kunft diese Anträge dem Ausschuss zugewiesen werden.  
 
Der Vorsitzende erklärt, dass man niemanden hintergehen wollte. Der Beschluss wurde 
aufgrund der Dringlichkeit bzw. der langen Lieferzeit rasch gefasst. Es war auf alle Fälle 
nur gut gemeint.  
 
 

b. GR Egg verweist auf die Landecker Festwochen „Horizonte“, die heuer unter dem Mot-
to „Eine musikalische Weltreise“ stehen. Gleichzeitig bedankt er sich bei seiner Vor-
gängerin, GR Simone Luchetta, für die Planung und die intensive Vorarbeit. Ebenso be-
dankt er sich beim Intendanten, Herrn Karl-Heinz Schütz, und der organisatorischen 
Leiterin, Frau Birgit Hofer-Norz, für die Zusammenstellung des hochkarätigen Prog-
ramms. Nicht zuletzt gilt sein Dank Mag. Manfred Weiskopf für das Sponsoring. Er lädt 
alle Mitglieder des Gemeinderates ein, von dem vielfältigen Angebot Gebrauch zu ma-
chen und würde er sich freuen, wenn viele zu dem Eröffnungskonzert am 29. Mai in die 
Aula des Gymnasiums Landeck kommen würden.  
 

c. StR König schlägt vor, im Planungs- Verkehrs- Bau- und Wasserausschuss ein Jahres-
plan mit einer Kostenverfolgung zu erstellen. Dieses Planungsinstrument wäre aus sei-
ner Sicht sehr wichtig, um die geplanten bzw. realisierten Projekte samt Kosten zu ver-
folgen.  

 
d. StR König bemerkt, dass ca. vor einem Jahr in der Fischerstraße eine Absturzsicherung 

gefordert wurde und fragt an, ob weiterhin Gefahr in Verzug besteht.    
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ENDE DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG 


